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Praefatio communis leſen; umgekehrt müſſen alle Prieſter, die
genannten Tage V einer Auguſtiner⸗Kirche celebrieren, die Sequenzund Präfation vom heiligen Auguſtinus nehmen.

Nur venn die Kirche oder das Oratorium ein Offieium ritus
semidupl. ete hat, das auch otiv und Requiem-⸗Meſſen 5

uläſst,
hat der Celebrant volle Freiheit; e- kann ſich nach ſeinem Diree
torium richten, muſs ſich aber In dieſem Falle vollſtändig An das⸗
ſelbe halten (Die Ollecta imperata ausgenommen) ohne Uckſt
auf das Directorium der Kirche Es ihm aber auch frei, ſich
nach dem Directorium der Kirche 3u richten, ſelbſt wenn EL uP
Classis ätte; dann aber ohne jede Rückſichtnahme auf da eigeneDirectorium. Selbſtverſtändlich hat dies gar keinen Einfluſs auf die
Recitation des Breviers.

Uebrigens iſt von Ordensprieſtern der beſondere Ritus ihres
Ordens zu beobachten, mögen ſie wo immer celebrieren. li wird
der Karmelit äberall nach dem letzten egen das Salve Regina beten,
der Franciscaner im Confiteor ſeinen Ordensſtifter N  N  7 einem
fremden Prieſter aber iſt S nicht geſtattet, In einer Karmelitenkirche vor
dem letzten Evangelium das Salve Regina zu beten, oder in einer
Franciscanerkirche Iim E  iteor den heiligen Franciscus zu nennen

In einem Oratorium privatum (Hau  O, Schloſskapelle
U dgl.) hat ſich der Celebrant nach le vor NI da  8 eigene Diree—
tobrium zu halten

inz JIbſef Kobler
VII (Einfluſs

v. des Alters ungariſcher Ehewerber

auf Giltigkeit und Erlau  heit ihrer Eheſchließung.)Nach der Verordnung des Juſtizminiſteriums ärz 1896—
wird Unter un als u international-rechtlicherBeziehung bei Eheangelegenheiten für ungariſche Staatsbürger In

Oeſterreich hervorgehoben:
„Die Giltigkeit einer w0 immer geſchloſſenen 9e ird hin⸗ſichtlich de  U Alter  8 und der andlungsfähigkeit bezüglich eines jeden

Ehegenoſſen ausſchließlich nad den Geſetzen ſeines Vaterlandes
beurtheilt.

Es könnte demnach nützlic und willkommen ſein, was der
ungariſche Geſetzartikel XXI EX 94, die ungariſchen Juſtizminiſterial—Verordnungen Juni 5  )„, 2  7  43 und Februar
1896, ( 7870, beſagen, kurz zuſammenzuſtellen.eit Rückſicht auf das Alter haben ir bei ungariſchen Ehe⸗werbern olgende Perſonen 5 unterſcheiden:

Perſonen, die des Alter  8 wegen bezüglich der Verehelichungals handlungsunfähig bezeichnet ſind
erſonen, die nach dem Ehegeſetze AU Im unentwickelten

Alter tehend bezeichnet werden.
III Minderjährige.

Volljährige.
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Zu der erſten Gruppe, den im Sinne des ungariſchen Ehe
geſetzes „Handlungsunfähigen“ gehören:
2 uder unter zwölf Jahren. Ehegeſetz 127
D) Perſonen, deren Minderjährigkei Qus dem Grunde rklärt oder

verlängert wurde, weil ſie Geiſteskranke oder Taübſtumme
ſind,

812 die ſich durch Zeichen nicht verſtändigen können. Ehegeſetz

127.  Bezüglich dieſer Gruppe ſagt der 8 Ehegeſetz: „eine hand
lungsunfähige PerfOn kann eine Ehe nicht ſchließen“.

ne von einer handlungsunfähigen Perſon geſchloſſene Ehe iſt nichtig,
ausgenommen, penn der handlungsunfäh  ähige Theil nach re ſeiner Hand⸗
lungsunfähigkeit die Ehefchießung vor der Auflöf oder Ungiltigkeits Erklärung
der Ehe genehmigt. Ob dieſe Fortetzung des Zuſammenlebens al  8 Genehmigung
3u betrachten ſei, muſs nach den Umſtänden des einzelnen *˙  Falles beurtheilt werden

Die Genehmigung iſt unwirkſam, wenn 5

wiſchen den Eheleuten in der
Zwiſchenzeit ein Hindernis nach 11  7 (Schwägerſchaft wifchen dem einen

en gerader Linie des anderen Ehegatten, auchEhegatten und den Blutsverwan
der Ungiltigkeits Erklärung der Ehe) oder nach neuenicht nach Trennung Ungiltigkeits⸗Erklärung der früheren) oder nachEheſchließung vor Aufhören oder

zwar auch dann, venn E  e13 (verſuchter Gattenmord) entſtanden iſt, und
ſchon aufgehört hatzur Zeit der Genehmigung

1e kann nuLr im Procefswege nichtig Tklärt werden und wird dann
als nie geſ

le
chloſſen betrachtet. 46

chieht mn derAnfechtung der Ehe ſeitens de  — Handlungsunfähigen 9e
Regel durch den geſetzlichen Vertreter desſelben.

II
Zu der zweiten Gruppe gehören die „eheunmündigen Per

— onen“ im unentwickelten Alter
Geſchlechtes erreicht mit Vollendung„Eine Perſon männlichen

des achtzehnten V  ahres, Perſon weiblichen Geſchlechtes mit
Vollendung — ſechzehnten Jahres das entwickelte Alter (Ehegeſetz &òꝘ³ 7

Eine im unentwickelten Alter ſtehende Perſon kann eine Ehe
nicht ſchließen. (Ehegeſetz 8

bOn dieſem Hinderniſſe kann der Juſtizminiſter Dispenſation
ertheilen. (Ehegeſetz 8

Eine nachträgliche Dispenfation iſt im einer entgegen
dem 8 geſchloſſenen Ehe olange zuläff9, bis der Ehegatte ſein
ehemündiges Alter erreicht hat (Ehegef 63.)

Das Anſuchen dieſe Dispens muf8 mit einem ungariſchen
die Beilagen mit ungariſchen kr.⸗Stempeln—50 kr.⸗Stempel und

verſehen ſein.
Die Dispensurkunde iſt ſtempelfrei
Wenn eine ungariſchE, Im unentwickelten Alter ſtehende-Braut⸗

darf derperſon die Juſtizminiſteriums⸗Dispens nicht vorlegt,
ingariſche Matrikelbeamte das Aufgebot nicht vornehmen.

Eine den 87 (im eheunmündigen Alter! ohne Disn geſchloſſene Ehe
iſt nicht nichtig, aber ungiltig, und kann IR Proeceſsweg angefochte und ungiltig
klärt werden Solange 45 eheunmündige Alter dauert, iſt U Anfechtung
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auf Grund der Juſtizminiſter erhaltenen Ermächtigung der königliche
taat  S  anwalt und nach errer ehemündigen V der Ehegatte elbſt be
rechtigt D  P Staatsanwalt iſt von dem Tage, an vel Eem die Anfechtbarkeit
U ſeiner amtlichen Kenntnis elangt, binnen Jahresfriſt berechtigt; der Ehegatte
bn dem TTage, du welchem ETL das ehemündige Alter erreicht, binnen Jahresfriſt.

Bei fru

Oſem Verlaufe der Anffechtungsfriſten kann die Ehe nicht mehr
angefochten werden

Es muſs noch emer verden daſs Ehe welche wegen Handels
unfähigkeit enes Ehewerbers nachträglich aniert vorden iſt dennoch wegen Nicht
beachtung 5 noch angefochten verden könnte

III
Als minderjähri 9 mit ückſich auf die Eheſchließung elten

olgende Beſtimmungen
a zede Perſon männlichen Ge chlechte  8 welche wohl das achtzehnte

aber noch ni da  2 einundzwanzigſte Lebensjahr vollendet hat
b auch jene männliche erſonen dieſes Alters welche IM der

Weiſe und 3u dem Zwecke großjährig erklärt wurde um nach
erreichtem achtzehnten Lebensjahre enn ſelbſtändiges Gewerbe be

8 13055
——

reiben zu können Ehegeſetz
die Perfonen weiblichen Gefſchlechtes, welche das ſechzehnte, aber
nicht das vierundzwanzigſte Lebensjahr vollendet haben;

d) rau welche entgegen dem enne Ehe 9e cloſſ en hat
II der Anwendung der auf die Anfechtung der Ehe bezug

Abenden Normen Unter enne gleiche Behandlung, le die inder
ährigen inſolange bis ſie da  U vierundzwanzigſte Lebensjahr
nich vollendet hat ſiehe Unter Solljährige) letztes inea

e) als minderjährig und IM Sinne 68 Ehegeſetzes M ihrer Hand
lungsfähigkeit beſchränkt elten auch Volljährigen deren
Minderjährigkeit Qaus dem Grunde verlängert wurde veil
ie ſchwachgeiſtig oder olche Taubſtumme In die ſich durch
Zeichen verſtändlich machen önnen aber zur zerwaltung
ihres Vermögens unfähig In

Bezüglich der III Sinne de  U ungariſchen Ehegeſetzes Minder—
jährigen In nun beſonders die —

(Ꝙ7i 8 und 16 de Geſetz
artikel XXXI/1894 wohl 3u beachten.

Iu Minderjähriger kan Ohne Einwilligung ſeines 9eſetzlichen
Vertreters elne Ehe N1 ſchließen. Ehegeſetz 88

Zur Ehe eines Minderjährigen Unter Jahren iſt, venn
deſſen 9ſetzlicher Vertreter nicht der berechtigte Qter oder die Mutter
iſt, auch die Einwilligung des Vaters oder der Mutter und, venn
keine ern mehr vorhanden ind, die Einwilligung der Vormund—
ſchaftsbehörde erforderlich. Die Genehmigung iſt nich nothwendig,
wenn der Großvater des Minderjährigen deſſen geſetzlicher Ver
treter iſt

Wenn der geſetzliche Vertreter oder der Qter oder die Meutter
tritt an deren Stelle die Eindie Einwilligung nicht ertheilen,

willigung der Vormundſſchaftsbehörde (Ehege 35 8.)



Bei dem Hinderniſſe Qus 8 iſt ene nachträgliche in⸗
der geſchloſſenen Ehe Urd den jeweiligenwilligung und Genehmig

geſetzlichen Vertreter un einwilligungsberechtigten Elterntheil oder
der Vormundſchaftsbehörde bis zur Erlangun der Volljährigkeit mit
der Wirkung möglich, daſs dann die Anfechtbarkeit der Ehe Qus

Bezüglich der nachträglichen Einwilligung iſt dasgeſchloſſen iſt
Erreichen de gſten Lebensjahres einem Einflu

Eine Ehe, welche von einem der Ehegatten ohne die im 88 vorgeſchriebene
Einwilligung, beziehungsweiſe Gutheißung geſchloſſen worden iſt, iſt zwar nicht
nichtig, aber ungiltig un  ann angefochten werden.

einesBerechtigt azu iſt der minderjährige Ehegatte nach Erreich
hemündi En Alters; während der Dauer ſeiner Minderjährigkeit eine Vor

mundſchaftsbehördE, und durch den Waiſenanwalt; der Ehegatte hat dazu
die Friſt Tag des Abſchluſſes der Ehe, oferne eben 3u dieſer Zeit noch
Im eheunmündigen (ter an Tage der Erreichung des eheunmündigen
2  E die Vormundſchaftsbehörde hat das Recht der Anfechtung von dem Tage
ab 1 an welchen die Eheſchließung 3u ihrer amtlichen Kenntnis elangt iſt;
3 gleiches Recht UuL Anfechtung innerhalb derſelben Friſt, wie die Vormundſchafts
behörde hat der geſetzliche Vertreter; endlich der Ur Einwilligung be
rechtigte Elterntheil, wenn die Ehe vor vollendetem zwanzigſten Lebensjahre

ſchaftsbehörde binnen dreigeſchloſſen wurde, auch dann, venn die Vormund
Monaten ſich der Klage uſchließt

Da die Vormundſchaftsbehörde da Intereſſe de minorenen Ehegatten V
vahren hat und das Anfechtungsrecht des Ehegatten und der Vormundſchaft

8.
behörde voneinander vollſtändig unabhängig u iſt durch die nachträgliche
Einwilligung des geſetzlichen ELreters das Anfechtungsrecht der Vormundſchafts—
behörde innerhalb der Friſt nicht aufgehoben.

Man hat ſich alſo bei Minderjährigen klN 3u nachen
a Wer iſt der geſetzliche Vertreter der minderjährigen Perſon, welche

heiraten wi  5
hat leſe minderjährige Perſon ſchon das zwanzigſte Lebensjahr
vollendet

C von went hat 2Ue Perſon die Einwilligung zur Ehe bei⸗
zubringen.

5 Der geſetzliche Vertreter eines Minderjährigen iſt
entweder der väterliche Gewalt ausübende ater, oder die natürliche
und geſetzliche Utter, obder ein Vormund.

Der geſetzliche Vertreter muf nicht Uumer der zur Einwilli—
un der durch dengung berechtigte Elterntheil ſein; zum Beiſpiel: we

dahingeſchiedenen ater genannte Vormund der 96etzliche Vertreter
des Minderjährigen, 65  Ur C Iterlichen Einwilligung aber die Mutter
berechtigt; oder venn der Qter der geſetzliche Vertreter, die

ber berechtigt iſt, die elterliche Einwilligungihm geſchiedene Mutter
zur Ehe de inter ihrer ſtehenden Kindes zu ertheilen.

Der zur Einwilligun berechtigte Elterntheil iſt bei einem
legitimen oder legitimierten Kinde der ater; der Qater nicht

Eltern, deren Ehe getrennt oder gelöst,exiſtiert, die utter; bei
die Mutter des eheſchließenden Kindes, welches behördlich Unter ihre
Obhut geſtellt iſt; venn ein Elternheil durch einen körperlichen oder
geiſtigen Fehler, oder ur Abweſenheit verhindert iſt, oder venn
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der Vater der väterlichen Gewalt oder die Mutter der Vormundſchaftenthoben iſt, dann iſt der andere Elterntheil zur Einwilligung be
rechtigt; für adoptierte Minderjährige iſt, olange die Adoptionbeſteht, venn im Adoptionsvertrage der leibliche Vater die väterlicheGewalt oder die leibliche Mutter die Vormundſchaft ſich nid vor⸗
ehalten hat, zur Einwilligung 5  U Ehe nicht der leibliche, ſondern
in erſter — der Adoptivvater und M Ermanglung eines ſolchendie Adoptivmutter berechtigt; venn jedo die Adoption nicht ſeitens
beider Ehegatten rfolgt iſt, ſo iſt 0  Ur Einwilligung jener Ehe—

berechtigt, der den Adoptionsvertrag abgeſchloſſen hat
Minderjährige Perſonen vor vollendetem 3zwan⸗zigſten Lebensjahre bedürfen, eine giltige Ehe ſchließen

zu können, außer der Zuſtimmung de  8 geſetzlichen Vertreters der
Einwilligung des berechtigten Elterntheiles oder mangels dieſes Eltern
theiles der Genehmigung der Vormundſchaftsbehörde; dieſer Genehmi⸗
gung der Vormundſchaftsbehörde Hedarf eS nicht, der Großvater
de Minderjährigen der geſetzliche Vertreter desſelben iſt

Eine Ehe ohne Einwilligung der ern U ſchließen, iſt jenem
Minderjährigen verb oten, welcher ſein Lebensjahr überſchritten
hat, auch dann, der geſetzliche Vertreter eingewilligt hat

V  In Stelle der verweigernden oder verhinderten Eltern YI die
Vormundſchaftsbehörde.

C) Bei einer minderjährigen Perſon hat vor allem auf die
Einwilligung des berechtigten Elterntheiles geſehen U werden und
wenn eine andere Perſon als geſetzlicher Vertreter bezeichnet iſt,
außerdem die Zuſtimmung dieſe

27⁰ geſe lichen Vertreters; bis zumvollendeten zwanzigſten Lebensjahre iſt die Zuſtimmung de  8 geſetzlichenVertreters und des berechtigten Elterntheiles oder, venn eun
nicht vorhanden ſind, der Vormundſchaftsbehörde Erfordernis der
Giltigkeit der Ehe; nach dem vol  endeten zwanzigſten bi  8 zum
vierundzwanzigſten Lebensjahre ma der Mangel der elterlichen
Zuſtimmung der Ehe unerlaubt, wenn auch die Zuſtimmung des
geſetzlichen Vertreters beigebracht wurde. 92 16

Der Nachweis der Einwilligung de

7⁰ geſetzlichen Vertreters
Tfolgt durch die von dem Matrikelführer abgegebene perſönlicheErklärung de geſetzlichen Vertreters ur eine öffentliche Urkunde,
oder durch eine legaliſierte, oder eine olche vollkommen glaubwürdigePrivaturkunde, welche der geſetzliche Vertreter ſe geſchriebenund unterfertigt, oder venn ſie fremder an geſchriebenwurde, von zwei vidimierenden Zeugen unterfertigt, oder die Inter—
3 ſpäter von dieſen als ſeine eigene anerkannt, oder 0 venn

nicht ſchreiben kann, In Gegenwart zweier vidimierenden Zeugen,deren einer auch den Namen de  U geſetzlichen Vertreters zu inter
ſchreiben hat, niit ſeinem üblichen Handzeichen verſehen hatDer geſetzliche Vertreter mu in der Einwilligung jenen Ehe⸗ſchließenden genau mi Anführung de Namens undVnothwendigen,
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die Erkennung erleichternden Daten bezeichnen, niit dem er das Ein⸗
gehen einer Ehe bewilligt. Die Einwilligung muſs beſtimmt und
bedingungslos ein.

Wenn die Einwilligung ausdrücklich zurückgezogen wird, ſo
ann das Aufgebot, beziehungsweiſe die Schließung der Ehe nicht
erfolgen.

Nach den gleichen Normen erfolgt der Nachweis der elterlichen
Einwilligung.

18 der Einwilligung 68 geſetzlichen Vertreters undDer Nachwe
der elterlichen Zuſtimmung kann durch den ungariſchen Matrikel
führer durch Ausfüllung vorgeſchriebener Formulare und entſprechende

.
Fertigung geſchehen und iſt gebürenfrei auszuſtellen.

Stempelfrei nach Geſetzartikel XXXIII EX 94.

Formulare einer Einwilligung des geſetzlichen
Vertreters.

ch Endesgefertigter als geſetzlicher Vertreter
de Einwohners von gebe hiemit
der
meine Einwilligung, nein genanntes (Kind Mündel) mit

wohnhaft u die Ehe ſchließen könne.

Von uns als eugen:
N. N9

——— — —j — ⏑T ¶x—ͤ—

Stempelfrei.
Formulare einer elterlichen Einwilligung.

Vaters gebe meineIch Endesgefertigt Mutter
hn wohnhaft InEinwillignng, daſ meinle) H  2  * chter

mit wohnhaft in die Ehe
ſchließen könne.

Von uns als eugen:

Y N N.

ſolche, welche das vierundzwanzigſteVolljährige Perſonen ſin
Lebensjahr vollendet haben und deren Minderjährigkeit nicht über
Iele Zeit hinaus ur behördliche Verfügung angeordne wurde.
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Zu den Volljährigen im Sinne de  UD Ehegeſetzes gehören ferner
die behördlich volljährig erklärten Minderjährigen, dieſe Er
klärung nicht ausſchließlich 3u dem alleinigen Zwecke des Antrittes
eines ſelbſtändigen Gewerbebetriebes geſchah (Juſtizminiſterial⸗Verord⸗
nun 29. Juni 1895, 2724

Endlich iſt noch U bemerken, daſs ein minderjähriges Mädchen
durch Eingehen einer Heirat unter Beachtung der Ehegeſetze volh
jährig ird und demnach im Falle ihres vor dem vollendeten vier—
undzwanzigſten Lebensjahre eintretenden Witwenſtandes nicht 415
minderjährig im Sinne des Ehegeſetzes 3u behandeln wäre.

3 Domcapitular Anton Grießl.
VIII (Zahlung einer weifelhaften S  chuld.) Der

rieſter Cajus hat emn Stipendium erhalten, dafür eine Meſſe
U eſen Er liest ſie, erfährt aber nachträglich, daſs (woran ſe
keinerlei Schuld trägt), S zweifelhaft ſei, ob der Wein, welchen ?e-
für die benutzt, wirklich Wein geweſen. Wozu iſt Er verpflichtet?
Wo  *  0  u iſt überhaupt enn Schuldner verpflichtet, wenn eine ſolide
poſitive Probabilität dafür ſpricht daſs ſeine Schuld ereits getilgt

Antwort Er iſt verpflichtet, den Zweifel, wo möglich,
löſen Gelingt ieſe Löſung nicht, 0 iſt CEL zu nichts verpflichtet.
Gury-⸗Ballerini ( 80) rklärt „Communissima tamen
TOTSUS rationi COnSOna sententia Est. EUumn, qui probabiliter
aAlicui Obligationi Satisfecit. 20 nihilum Ulterius teneri.“ Anders
II nun freilich derſelbe Verfaſſer (n 721), wo CS ſich eine
materia juris handelt Als UNt t1 1I* IIUN 10 Uhr
d daſs IM Fall eines ſolchen elſe zahlen müſſe Sein
erſter Grund iſt „Non atisfit obligationi certae PeL impletionem
dubiam.“ Sehr ahr! Wenn ich alſo eine er exiſtierende
Forderung zu zahlen habe, 0 darf ich nicht Geldſtücke zur Zahlung
verwenden, von denen * zweifelhaft iſt, ob ſie echt ſind Ni einen
ſolchen Fall aher handelt 5 ſich hier nicht; denn ir aben hier
eine Forderung, die zwar früher einmal icher exiſtierte, deren jetzig
Exiſtenz aber Ur die Zahlung) zweifelhaft geworden iſt; anderer—
ſei ande eS ſich auch ni um eine noch vorzunehmende Olutio
1⁴ (mit zweifelhaften Geldſtücken), ſondern Um Hingabe von
Geldſtücken, deren Echtheit ſicher iſt Für *

Unſeren Fall wäre daher
folgendes xriom aufzuſtellen: „Obligatio dubia HOn potest exigere
Solutionem Certam.“ Als zweiten Grund nennt Gury-⸗Ballerini:
„guia OIUS CDOITOTI ineumbit attendendl et invigilandi, Ut Certo
restituat; nde CXOrtUm dubium imputandum est iPSius negli-
gentiae. gua Creditor dammum pati 1101 debet.“ Dieſer Grund
paſst jedenfalls nicht auf I

Unſeren Fall; denn i ſetzten voraus,
daſs den Aju keinerlei traf

Die zweite, von Gury-Ballerini gleichfalls als probabel
hingeſtellte Anſicht laute „1estituendum 6886E PTO Tata I  1¹


